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Artikel 1¹)

Änderung des Hessischen  
E-Government-Gesetzes

Das Hessische E-Government-Gesetz 
vom 12. September 2018 (GVBl. S. 570) wird 
wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a)  In Abs. 2 Nr. 2 wird nach der Angabe „2,“ 
die Angabe „3 Abs. 1 und 4, die §§ 3a, 
3b,“ eingefügt.

b)  In Abs. 3 Nr. 1 wird die Angabe „27“ 
durch „25“ und die Angabe „5. Juli 2017 
(BGBl. I S. 2206)“ durch „16. Juli 2021 
(BGBl. I S. 2941)“ ersetzt.

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Jede Behörde des Landes ist 
zusätzlich verpflichtet, einen sicher ver-
schlüsselten elektronischen Zugang zu 
eröffnen. Dies kann durch Bereitstellung 
eines Postfachs im Nutzerkonto nach 
§ 2 Abs. 7 des Onlinezugangsgesetzes 
vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122, 
3138), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 28. Juni 2021 (BGBl. I S. 2250), 
durch eine De-Mail-Adresse im Sin-
ne des § 5 des De-Mail-Gesetzes vom  
28. April 2011 (BGBl. I S. 666), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom  
10. August 2021 (BGBl. I S. 3436), 
durch das besondere elektronische Be-
hördenpostfach nach § 6 der Elektroni-
scher-Rechtsverkehr-Verordnung vom 
24. November 2017 (BGBl. I S. 3803), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom  
5. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4607), oder 
durch sonstige landeseinheitliche und 
mindestens gleichwertig verschlüsselte 
elektronische Zugänge erfolgen.“

b)  In Abs. 3 wird die Angabe „18. Juli 2017 
(BGBl. I S. 2745)“ durch „5. Juli 2021 
(BGBl. I S. 2281)“ und die Angabe  
„12. Juli 2018 (BGBl. I S. 1147)“ durch 
„21. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2847)“ 
ersetzt.

c) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa)  In Satz 1 wird die Angabe „vom 
14. August 2017 (BGBl. I S. 3122, 
3138)“ gestrichen.

bb)  Nach Satz 1 werden die folgenden 
Sätze eingefügt:

„Wenn Nutzende durch Anmeldung 
über ihr Nutzerkonto oder durch 
Nutzung eines sonstigen sicher 
verschlüsselten elektronischen Zu-
gangs im Sinne des Abs. 2 Satz 2 
ein elektronisches Verwaltungsver-
fahren einleiten oder mit der Behör-
de durch Nachrichten, die sie über 

das Postfach eines Nutzerkontos 
versendet haben, in Kontakt treten, 
eröffnen sie einen Zugang nach § 3a 
Abs. 1 des Hessischen Verwaltungs-
verfahrensgesetzes. Die Nutzenden 
sind darüber bei der Einrichtung des 
Nutzerkontos oder eines sonstigen 
sicher verschlüsselten elektroni-
schen Zugangs im Sinne des Abs. 2 
Satz 2 zu informieren.“

3.  Nach § 3 werden als §§ 3a und 3b ein-
gefügt:

„§ 3a

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 
in Nutzerkonten

(1) Natürliche und juristische Personen 
(Nutzende) können im Verwaltungspor-
tal nach § 3 Abs. 4 Satz 1 Nutzerkonten 
einrichten. Der Nachweis der Identität der 
Nutzenden eines Nutzerkontos kann auf 
unterschiedlichen Vertrauensniveaus er-
folgen. Das für den Nachweis eingesetzte 
elektronische Identifizierungsmittel muss 
die Verwendung des für das jeweilige Ver-
waltungsverfahren erforderlichen Vertrau-
ensniveaus ermöglichen. Die besonderen 
Anforderungen einzelner Verwaltungsver-
fahren an die Identifizierung der Nutzen-
den sind zu berücksichtigen.

(2) Zur Feststellung der Identität der 
Nutzenden eines Nutzerkontos dürfen bei 
Registrierung und Nutzung folgende Daten 
verarbeitet werden:

1. bei einer natürlichen Person:

a)  Familienname,

b)  Geburtsname,

c)  Vornamen,

d)  akademischer Grad,

e)  Tag der Geburt,

f)  Ort der Geburt,

g)  Geburtsland,

h)  Anschrift,

i)  Staatsangehörigkeit,

j)   bei Nutzung der elektronischen 
Identitätsfunktion im Sinne des § 18 
des Personalausweisgesetzes, des 
§ 12 des eID-Karte-Gesetzes vom  
21. Juni 2019 (BGBl. I S. 846), 
zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 5. Juli 2021 (BGBl. I S. 2281), 
oder des § 78 Abs. 5 des Aufent-
haltsgesetzes, die Abkürzung »D« für 
Bundesrepublik Deutschland, die Do-
kumentenart sowie das dienste- und 
kartenspezifische Kennzeichen,

k)   die eindeutige Kennung sowie die 
spezifischen Daten, die von noti-
fizierten elektronischen Identifizie-
rungsmitteln nach der Verordnung ¹) Ändert FFN 300-48

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz zur Änderung des Hessischen E-Government-Gesetzes 
und weiterer Vorschriften

Vom 16. Februar 2023
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(EU) Nr. 910/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom  
23. Juli 2014 über elektronische 
Identifizierung und Vertrauensdiens-
te für elektronische Transaktionen im 
Binnenmarkt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 1999/93/EG (ABl. EU Nr. L 57 
S. 73, ABl. EU 2015 Nr. L 3 S. 19,  
ABl. EU 2016 Nr. L 155, S. 44) über-
mittelt werden,

l)   die eindeutige Kennung, die von sons-
tigen anerkannten elektronischen 
Identifizierungsmitteln übermittelt wird,

m)   die Postfachreferenz des Nutzerkontos;

bei späterer Nutzung des Nutzerkontos 
mit der eID-Funktion sind grundsätz-
lich das dienste- und kartenspezifische 
Kennzeichen und die Anschrift zu über-
mitteln; bei elektronischen Identifizie-
rungsmitteln nach den Buchst. k und l 
nur die jeweilige eindeutige Kennung;

2.  bei einer juristischen Person, einer Perso-
nengesellschaft oder einer Vereinigung, 
soweit ihr ein Recht zustehen kann:

a)  Firma,

b)  Name oder Bezeichnung,

c)   Rechtsform oder Art der Organisation,

d)  Registergericht,

e)  Registerart,

f)  Registernummer,

g)  Registerort, soweit vorhanden,

h)   Anschrift des Sitzes oder der Nieder-
lassungen,

i)   die eindeutige Kennung sowie spe-
zifische Daten, die von notifizierten 
elektronischen Identifizierungs-
mitteln nach der Verordnung (EU)  
Nr. 910/2014 übermittelt werden,

j)   die eindeutige Kennung, die von sons-
tigen anerkannten elektronischen 
Identifizierungsmitteln übermittelt wird,

k)   die Postfachreferenz des Nutzerkon-
tos und

l)   die Namen der Mitglieder des Vertre-
tungsorgans oder der gesetzlichen 
Vertreter;

ist ein Mitglied des Vertretungsorgans 
oder der gesetzliche Vertreter eine juris-
tische Person, so sind deren Daten nach 
den Buchst. a bis f und h bis k zu er-
heben; soweit eine natürliche Person für 
eine Organisation handelt, sind die per-
sonenbezogenen Daten nach Nr. 1 mit 
Ausnahme der „Anschrift“ und die Daten 
nach Abs. 3 zu verwenden.

Daten im Sinne des Satz 1 dürfen mit Ein-
willigung der Nutzenden auch zwischen 
den Nutzerkonten von Bund und Ländern 
ausgetauscht werden.

(3) Zur Kommunikation mit den Nutzen-
den können zusätzlich folgende Daten ver-
arbeitet werden: Anrede, weitere Anschrif-
ten, De-Mail-Adresse oder vergleichbare 
Adresse eines Zustelldienstes eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union oder 
eines Vertragsstaates des Abkommens 

über den Europäischen Wirtschaftsraum 
nach der Verordnung (EU) Nr. 910/2014, 
E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Mobil-
funknummer, Telefaxnummer.

(4) Mit Einwilligung der Nutzenden dür-
fen im Nutzerkonto elektronische Dokumen-
te zu Verwaltungsverfahren sowie Status- 
und Verfahrensinformationen innerhalb des 
Nutzerkontos verarbeitet werden.

(5) Die elektronische Identifizierung 
kann jeweils mittels einer einmaligen Ab-
frage der Identitätsdaten erfolgen. In die-
sem Fall werden die Identitätsdaten nach 
der Durchführung der elektronischen 
Identifizierung und der Übermittlung an 
die für das Verwaltungsverfahren zustän-
dige Behörde nicht in einem Nutzerkonto 
gespeichert. Mit Einwilligung der Nutzen-
den sind eine dauerhafte Speicherung der 
Identitätsdaten und deren Übermittlung an 
und Verwendung durch die für die Verwal-
tungsverfahren zuständige Behörde zu-
lässig. Im Falle der dauerhaften Speiche-
rung müssen die Nutzenden jederzeit die 
Möglichkeit haben, das Nutzerkonto, alle 
gespeicherten Daten und gespeicherte 
Dokumente selbständig zu löschen.

(6) Die für das Verwaltungsverfahren 
zuständige Behörde kann im Einzelfall 
mit Einwilligung der Nutzenden die für 
die Identifizierung erforderlichen Daten 
bei der für das Nutzerkonto zuständigen 
Stelle elektronisch abrufen. Dies gilt auch 
für entsprechende Behörden des Bundes 
und anderer Länder. Das nach § 87a Abs. 6 
Satz 1 der Abgabenordnung eingesetz-
te sichere Verfahren ersetzt im Falle der 
Identifizierung und Authentifizierung am 
Organisationskonto nach § 2 Abs. 5 Satz 4 
des Onlinezugangsgesetzes eine durch 
Rechtsvorschrift angeordnete Schriftform.

§ 3b

Bekanntgabe von Verwaltungsakten im 
Postfach eines Nutzerkontos

Mit Einwilligung der Nutzenden kann 
ein elektronischer Verwaltungsakt dadurch 
bekannt gegeben werden, dass er von den 
Nutzenden oder ihren Bevollmächtigten 
über öffentlich zugängliche Netze von de-
ren Postfach nach § 2 Abs. 7 des Online-
zugangsgesetzes, das Bestandteil eines 
Nutzerkontos nach § 2 Abs. 5 des Onlinezu-
gangsgesetzes ist, abgerufen wird. Die Be-
hörde hat zu gewährleisten, dass der Abruf 
nur nach Authentifizierung der abrufberech-
tigten Person möglich ist und dass der elek-
tronische Verwaltungsakt von dieser ge-
speichert werden kann. Der Verwaltungsakt 
gilt am dritten Tag nach der Bereitstellung 
zum Abruf als bekanntgegeben. Im Zweifel 
hat die Behörde für den Eintritt der Fiktions-
wirkung die Bereitstellung und deren Zeit-
punkt nachzuweisen. Die Nutzenden oder 
Bevollmächtigten werden spätestens am 
Tag der Bereitstellung zum Abruf über die 
zu diesem Zweck von ihnen angegebene 
E-Mail-Adresse über die Möglichkeit des 
Abrufs benachrichtigt. Erfolgt der Abruf vor 
einer erneuten Bekanntgabe des Verwal-
tungsaktes, bleibt der Tag des ersten Abrufs 
für den Zugang maßgeblich.“
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10. § 17 wird wie folgt geändert:

a)  In Abs. 1 wird die Angabe „und 8“ durch 
„bis 9“ und werden die Wörter „dem für 
Grundsatzfragen der Verwaltungsauto-
mation zuständigen Ministerium“ durch 
„der für Grundsatzfragen der Verwal-
tungsautomation zuständigen obers-
ten Landesbehörde“ ersetzt.

b)  In Abs. 2 werden die Wörter „dem für 
Grundsatzfragen der Verwaltungs-
automation zuständigen Ministerium“ 
durch „der für Grundsatzfragen der 
Verwaltungsautomation zuständigen 
obersten Landesbehörde“ ersetzt.

c)  Als Abs. 5 wird angefügt:

„(5) Die für Grundsatzfragen der 
allgemeinen Verwaltungs- und Behör-
denorganisation zuständige Ministerin 
oder der hierfür zuständige Minister 
wird ermächtigt, im Einvernehmen 
mit der für Grundsatzfragen der Ver-
waltungsautomation zuständigen Mi-
nisterin oder dem hierfür zuständigen 
Minister durch Rechtsverordnung die 
organisatorischen und technischen 
Rahmenbedingungen für die elektro-
nische Aktenführung zu regeln. In der 
Rechtsverordnung nach Satz 1 können 
auch Regelungen zu den organisatori-
schen und technischen Rahmenbedin-
gungen für die Weiterführung papier-
gebundener Akten nach Einführung 
der elektronischen Aktenführung ge-
troffen werden.“

11.  Nach § 17 werden als §§ 18 und 19 ein-
gefügt:

„§ 18

Digitaltaugliche Normen

(1) Bei der Vorbereitung von Rechtset-
zungsvorhaben sowie von Gesetz- und 
Verordnungsentwürfen sind die Belange 
der Digitalisierung von Staat und Verwal-
tung durch die befassten Behörden zu 
beachten.

(2) Bei der Gestaltung von Entwürfen 
für Gesetze, Rechtsverordnungen und 
Förderrichtlinien und bei der Überprüfung 
befristeter Gesetze, Rechtsverordnun-
gen und Förderrichtlinien sind

1.  die Vereinbarkeit mit fachrechtlichen 
Vorgaben zur Digitalisierung von Staat 
und Verwaltung, insbesondere in Be-
zug auf digitale Fachverfahren, Barrie-
refreiheit und allgemeine Leistungsin-
formationen in standardisierter Form,

2.  die Notwendigkeit von Verfahrensvor-
schriften, insbesondere von Mitwir-
kungs-, Nachweis- und Authentifizie-
rungspflichten, sowie die Möglichkeit, 
diese digital umzusetzen,

3.  die Notwendigkeit von Formvorschrif-
ten, insbesondere von Schriftformer-
fordernissen, sowie die Möglichkeit, 
diese digital umzusetzen,

4.  die Möglichkeit einer medienbruch-
freien Kommunikation, insbesondere 
in Bezug auf eine digitale Abwicklung 
von Prozessen, sowie

4. Dem § 4 wird als Abs. 3 angefügt:

„(3) Die obersten Landesbehörden 
stellen mit Unterstützung einer zentralen 
Landesredaktion zu leistungsbegründen-
den Gesetzen und Verordnungen des Lan-
des allgemeine Leistungsinformationen in 
standardisierter Form bereit. Sie stellen 
mit Unterstützung der zentralen Landes-
redaktion sicher, dass die entsprechenden 
Informationen auch für Verfahren in ihrem 
jeweiligen Zuständigkeitsbereich über öf-
fentlich zugängliche Netze bereitstehen, 
für deren Vollzug die Gemeinden und 
Gemeindeverbände zuständig sind. Die 
zentrale Landesredaktion ist Ansprech-
partnerin des Bundes und unterstützt die 
Bereitstellung ergänzender allgemeiner 
Leistungsinformationen durch die Ge-
meinden und Gemeinde verbände.“

5.  In § 5 Abs. 2 werden nach dem Wort 
„Öffentliche“ die Wörter „Auftraggeberin-
nen und“ eingefügt und wird die Angabe  
„12. Juli 2018 (BGBl. I S. 1151)“ durch  
„19. Juli 2022 (BGBl. I S. 1214)“ ersetzt.

6.  In § 12 wird die Angabe „13. Dezember 
2012 (GVBl. S. 622), und“ durch „19. Juni 
2019 (GVBl. S. 161),“ ersetzt und werden 
nach dem Wort „unterfällt“ ein Komma 
und die Angabe „sowie die Richtlinie (EU) 
2016/2102 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 26. Oktober 2016 über 
den barrierefreien Zugang zu den Web-
sites und mobilen Anwendungen öffentli-
cher Stellen (ABl. EU Nr. L 327 S. 1)“ ein-
gefügt.

7.  § 13 wird wie folgt gefasst:

„§ 13

Bevollmächtigte oder Bevollmächtigter der 
Landesregierung für E-Government und 

Informationstechnik

(1) Die oder der Bevollmächtigte der 
Landesregierung für E-Government und 
Informationstechnik (Chief Information 
Officer – CIO) nimmt in ihrer oder seiner 
Funktion die Entwicklung und Umsetzung 
der IT-Gesamtstrategie des Landes im Be-
reich der Verwaltungsdienstleistungen in 
der Landesverwaltung wahr.

(2) Die Wahrnehmung dieser Funk-
tion obliegt vorbehaltlich einer abweichen-
den Festlegung der Landesregierung der 
Staatssekretärin oder dem Staatssekretär 
der für Grundsatzfragen der Verwaltungs-
automation zuständigen obersten Landes-
behörde.“

8.  In § 15 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 wird die An-
gabe „Beauftragte der Landesregierung 
für E-Government und Informationstech-
nik (Chief Information Officer, CIO)“ durch 
„CIO“ ersetzt.

9.  In § 16 wird die Angabe „3“ durch „2“ er-
setzt und werden nach der Angabe „(GVBl. I 
S. 65, 66)“ ein Komma und die Anga-
be „geändert durch Staatsvertrag vom 
15. März 2019 bis 21. März 2019 (GVBl. 
S. 150, 151),“ eingefügt.
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12.  Der bisherige § 18 wird § 20 und wie folgt 
geändert:

a)  In Abs. 1 Satz 3 werden die Wörter 
„Das für Grundsatzfragen der Verwal-
tungsautomation zuständige Ministe-
rium“ durch „Die für Grundsatzfragen 
der Verwaltungsautomation zuständi-
ge oberste Landesbehörde“ ersetzt.

b)  In Abs. 2 wird die Angabe „2028“ durch 
„2030“ ersetzt.

Artikel 22)

Änderung des Hessischen  
Verwaltungszustellungsgesetzes

§ 1 des Hessischen Verwaltungszustel-
lungsgesetzes vom 14. Februar 1957 (GVBl. 
S. 9), zuletzt geändert durch Gesetz vom  
13. Dezember 2012 (GVBl. S. 622), wird wie 
folgt geändert:

1.  In Abs. 1 werden nach der Angabe „12. Au-
gust 2005 (BGBl. I S. 2354)“ ein Komma 
und die Angabe „zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 10. August 2021 (BGBl. I  
S. 3436),“ eingefügt.

2.  Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Dieses Gesetz gilt nicht für Zustel-
lungen nach dem Justizbeitreibungsge-
setz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1926), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 4. Mai 
2021 (BGBl. I S. 882), und dem Hinterle-
gungsgesetz vom 8. Oktober 2010 (GVBl. I 
S. 306), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 25. März 2015 (GVBl. S. 126).“

Artikel 33)

Änderung des Hessischen  
Verwaltungsverfahrensgesetzes

Das Hessische Verwaltungsverfahrens-
gesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. Januar 2010 (GVBl. I S. 18), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 12. September 
2018 (GVBl. S. 570), wird wie folgt geändert:

1.  In § 3a Abs. 2 Satz 5 wird die Angabe  
„18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745),“ durch 
„5. Juli 2021 (BGBl. I S. 2281), nach  
§ 12 des eID-Karte-Gesetzes vom 21. Juni 
2019 (BGBl. I S. 846), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 5. Juli 2021 (BGBl. I 
S. 2281),“ und die Angabe „8. März 2018 
(BGBl. I S. 342)“ durch „23. Mai 2022 
(BGBl. I S. 760)“ ersetzt.“

2.  In § 12 Abs. 2 wird die Angabe „1903“ 
durch „1825“ ersetzt.

3.  In § 27 Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „oder 
die Voraussetzungen des § 110 Satz 1 des 
Deutschen Richtergesetzes erfüllen“ ge-
strichen.

4.  In § 61 Abs. 1 Satz 2 und § 65 Abs. 5 wird 
jeweils die Angabe „oder die Vorausset-
zungen des § 110 Satz 1 des Deutschen 
Richtergesetzes erfüllt“ gestrichen.

5.  die voraussichtlichen Kosten und der 
voraussichtliche Nutzen einer digitalen 
Umsetzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften

zu prüfen.

(3) Die für Grundsatzfragen der Ver-
waltungsautomation zuständige Ministe-
rin oder der hierfür zuständige Minister 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
den übrigen obersten Landesbehörden 
durch Rechtsverordnung nähere Ein-
zelheiten zu der Prüfung nach Abs. 2, 
insbesondere in Bezug auf technische 
Standards und digitale Fachverfahren, zu 
regeln.

§ 19

Experimentierklausel

Zur Einführung und Fortentwicklung 
elektronischer Verwaltungsleistungen 
und Verwaltungsinfrastrukturen kann die 
jeweils fachlich zuständige Ministerin 
oder der jeweils fachlich zuständige Mi-
nister im Benehmen mit der oder dem 
Hessischen Beauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit und im 
Einvernehmen mit der für das Verwal-
tungsverfahrens- und Verwaltungsvoll-
streckungsrecht zuständigen Ministerin 
oder dem hierfür zuständigen Minister so-
wie der für Grundsatzfragen der Verwal-
tungsautomation zuständigen Ministerin 
oder dem hierfür zuständigen Minister 
durch Rechtsverordnung sachlich oder 
räumlich begrenzte Abweichungen von 
folgenden Vorschriften vorsehen:

1.  Zuständigkeits- und Formvorschriften 
nach den §§ 3, 3a, 27a, 33, 34, 37 
Abs. 2 bis 5, den §§ 41, 57, 64 und 69  
Abs. 2 des Hessischen Verwaltungs-
verfahrensgesetzes,

2.  § 1 Abs. 1 des Hessischen Ver-
waltungszustellungsgesetzes vom  
14. Februar 1957 (GVBl. S. 9), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 13. De-
zember 2012 (GVBl. S. 622), in Ver-
bindung mit § 5 Abs. 4 bis 7, den §§ 5a 
und 10 Abs. 2 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes vom 12. August 2005 
(BGBl. I S. 2354), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 10. August 2021 
(BGBl. I S. 3436),

3.  sonstige landesgesetzliche Zustän-
digkeits- und Formvorschriften, soweit 
dies zur Erprobung neuer elektroni-
scher Formen des Schriftformersat-
zes, der Übermittlung und Bekanntga-
be von Dokumenten oder Erklärungen, 
der Vorlage von Nachweisen, der Er-
hebung, Verarbeitung, Nutzung oder 
Weitergabe von Daten oder für die 
Erprobung der Dienste von zentralen 
Portalen erforderlich ist.

Die Rechtsverordnung nach Satz 1 ist 
auf höchstens fünf Jahre zu befristen, 
die Geltungsdauer kann nicht verlängert 
werden.“

²) Ändert FFN 304-11
3) Ändert FFN 304-18
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Artikel 4

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. 
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 16. Februar 2023

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t 
 

R h e i n

D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n 
f ü r  D i g i t a l e  S t r a t e g i e  u n d  

E n t w i c k l u n g

P r o f .  D r.  S i n e m u s
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Gesetz über die kommunalen  
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Übersicht

ERSTER TEIL
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§  4 Satzung

§  5 Mitgliedschaft
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ZWEITER TEIL
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§ 13  Überörtliche Zusatzversorgungs-
kassen

§ 14  Zusatzversorgungskasse der 
Stadt Frankfurt am Main
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§ 16 Aufsicht

DRITTER TEIL

Schlussvorschriften

§ 17 Übergangsvorschriften
§ 18 Inkrafttreten

ERSTER TEIL

Kommunale Beamtenversorgungskassen

§ 1

Geltungsbereich

(1) Die Kommunale Versorgungskasse 
Darmstadt mit Sitz in Darmstadt, die Beam-
tenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck 
mit Sitz in Kassel und die Kommunalbeam-
ten-Versorgungskasse Nassau mit Sitz in 
Wiesbaden sind Körperschaften des öffent-
lichen Rechts. Sie besitzen Dienstherrnfä-
higkeit im Sinne der beamtenrechtlichen Vor-
schriften.

(2) Zum räumlichen Geschäftsgebiet der 
Kommunalen Versorgungskasse Darmstadt 
gehören in Hessen die Gebiete der kreis-
freien Städte Darmstadt sowie Offenbach am 
Main und der Landkreise Bergstraße, Darm-
stadt-Dieburg, Gießen ohne die Gebiete der 
Gemeinden Wettenberg und Biebertal, Groß-
Gerau, Odenwaldkreis, Offenbach, Vogels-
bergkreis und Wetteraukreis.

(3) Zum räumlichen Geschäftsgebiet 
der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-
Waldeck gehören die Gebiete der kreisfrei-
en Stadt Kassel und der Landkreise Fulda, 
Hersfeld-Rotenburg, Kassel, Schwalm-Eder-
Kreis, Waldeck-Frankenberg und Werra-
Meißner-Kreis. Zu dem Geschäftsgebiet 
gehören aus dem Landkreis Marburg-Bie-
denkopf die Gebiete der Gemeinden Amöne-
burg, Cölbe, Ebsdorfergrund, Fronhausen, 
Kirchhain, Lahntal, Lohra, Marburg, Münch-
hausen, Neustadt (Hessen), Rauschenberg, 
Stadtallendorf, Weimar, Wetter (Hessen) und 
Wohratal.

(4) Zum räumlichen Geschäftsgebiet 
der Kommunalbeamten-Versorgungskasse 
Nassau gehören in Hessen die Gebiete der 
kreisfreien Städte Frankfurt am Main sowie 
Wiesbaden und der Landkreise Lahn-Dill-
Kreis, Limburg-Weilburg, Hochtaunuskreis, 
Main-Kinzig-Kreis, Main-Taunus-Kreis und 
Rheingau-Taunus-Kreis. Zu dem Geschäfts-
gebiet gehören aus dem Landkreis Mar-1) FFN 321-53

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz zur Regelung der kommunalen Versorgungskassen in Hessen 
und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften

Vom 16. Februar 2023
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burg-Biedenkopf die Gebiete der Gemeinden 
Angelburg, Bad Endbach, Biedenkopf, Brei-
denbach, Dautphetal, Gladenbach und Stef-
fenberg sowie aus dem Landkreis Gießen 
die Gebiete der Gemeinden Wettenberg und 
Biebertal.

(5) Soweit Kassenmitglieder in Folge von 
Verschmelzungen, Fusionen oder anderen 
kommunal- oder gesellschaftsrechtlichen 
Veränderungen ihren Sitz aus dem Ge-
schäftsgebiet einer Kasse verlegen, ist, nach 
Abstimmung der betroffenen Versorgungs-
kassen untereinander, auch eine Fortsetzung 
der Mitgliedschaft außerhalb des jeweiligen 
unter Abs. 1 bis 3 genannten Geschäftsge-
biets möglich.

§ 2

Aufgaben

(1) Die Versorgungskassen haben die 
Aufgabe, die Versorgungslasten ihrer Mit-
glieder solidarisch auszugleichen und abzu-
wickeln sowie ihre Mitglieder sowie deren 
Bedienstete und Versorgungsempfängerin-
nen und -empfänger in versorgungsrechtli-
chen Fragen zu beraten. Sie können bei Teil-
mitgliedern, die sich nicht am solidarischen 
Ausgleich der Versorgungslasten beteiligen, 
die Versorgungsleistungen gegen Erstattung 
der Leistungen und den Ausgleich von Ver-
waltungskosten berechnen, festsetzen und 
auszahlen.

(2) Die Versorgungskassen können für 
Mitglieder und Teilmitglieder sonstige Leis-
tungen übernehmen, insbesondere die Be-
rechnung, Festsetzung und Auszahlung von 
Beihilfen sowie weitere Personaldienstleis-
tungen einschließlich der Berechnung, Fest-
setzung und Auszahlung von Besoldungs-, 
Vergütungs- und Lohnbezügen sowie die 
Festsetzung, Berechnung und Zahlung des 
Ehrensoldes. Die Versorgungskassen kön-
nen dazu auch eine Beihilfeumlagekasse 
und eine Bezügekasse für ihre Mitglieder ein-
richten oder einer überregionalen Beihilfeum-
lagekasse beitreten.

(3) Die Versorgungskassen sind zur Fest-
setzung der Besoldungs-, Versorgungs- und 
Beihilfeleistungen im eigenen Namen be-
rechtigt, wenn und soweit ihnen das Mitglied 
die Befugnis durch schriftliche Vereinbarung 
überträgt.

(4) Die Bereithaltung und die Nutzung der 
zur Erfüllung der in diesem Gesetz bezeich-
neten Aufgaben benötigten IT-Struktur gehört 
zu den Aufgaben der Versorgungskassen.

§ 3

Datenübermittlung

Soweit es zur rechtmäßigen Erfüllung 
der Aufgaben nach § 2 einschließlich der 
Berechnung und Festsetzung von Umlagen 
und sonstigen Einzahlungen erforderlich 
ist, ist es zulässig, dass die Mitglieder per-
sonenbezogene Daten ihrer Bediensteten, 
Versorgungsempfänger und Versorgungs-
empfängerinnen oder deren Hinterbliebenen 
an die Versorgungskassen übermitteln. Die 
Versorgungskassen dürfen die personenbe-
zogenen Daten ausschließlich zur rechtmä-

ßigen Erfüllung ihrer Aufgaben nach Satz 1 
weiterverarbeiten. Die Betroffenen werden 
über die Verarbeitung ihrer personenbezoge-
nen Daten informiert.

§ 4

Satzung

(1) Die Versorgungskassen regeln ihre 
Angelegenheiten durch Satzungen. Insbe-
sondere zu regeln sind die Aufgaben und 
Leistungen, die Aufbringung der Mittel, das 
Verfahren zur Bestellung der Direktorin oder 
des Direktors und die Mitgliedschaften.

(2) Die Satzung und ihre Änderungen 
werden vom Verwaltungsausschuss be-
schlossen. Sie bedürfen der Genehmigung 
der Aufsichtsbehörde. Die Satzung und ihre 
Änderungen sind von den Versorgungskas-
sen im Staatsanzeiger für das Land Hessen 
zu veröffentlichen. Sie treten am Tag nach 
der Veröffentlichung in Kraft, soweit nicht ein 
anderer Zeitpunkt bestimmt ist.

§ 5

Mitgliedschaft

(1) Die Pflichtmitglieder der Versorgungs-
kassen beteiligen sich am solidarischen Aus-
gleich der Versorgungslasten. Pflichtmitglieder 
der Versorgungskassen sind im Land Hes-
sen die Gemeinden mit einer Einwohnerzahl 
bis einschließlich 50 000 und die Landkreise, 
soweit sie Beamtinnen, Beamte oder Versor-
gungsberechtigte haben und am 1. Januar 
2023 Mitglied einer Versorgungskasse sind. 
Die Pflichtmitgliedschaft besteht zu der Ver-
sorgungskasse, in deren Geschäftsgebiet das 
Mitglied seinen Sitz hat. Der Landkreis Mar-
burg-Biedenkopf ist Pflichtmitglied der Beam-
tenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck; der 
Landkreis Gießen ist Pflichtmitglied der Kom-
munalen Versorgungskasse Darmstadt.

(2) Als freiwillige Mitglieder können sons-
tige juristische Personen des öffentlichen 
Rechts einschließlich der nicht unter Abs. 1 
fallenden Gemeinden und Gemeindeverbän-
de, kommunale Spitzenverbände sowie juris-
tische Personen des Privatrechts, die über-
wiegend öffentliche Aufgaben erfüllen oder 
von öffentlich-rechtlichen Körperschaften 
maßgeblich beeinflusst werden, aufgenom-
men und am solidarischen Ausgleich der Ver-
sorgungslasten beteiligt werden, wenn sie 
bei Begründung der Mitgliedschaft ihren Sitz 
im Geschäftsgebiet der Versorgungskassen 
haben. Die freiwillige Mitgliedschaft kann als 
Teilmitgliedschaft auch zur Inanspruchnah-
me von Leistungen nach § 2 Abs. 1 Satz 2 
und Abs. 2 begründet werden.

(3) Der Kommunalen Versorgungskasse 
Darmstadt und der Kommunalbeamten-Ver-
sorgungskasse Nassau können auch Ge-
meinden und Gemeindeverbände sowie 
sonstige juristische Personen des öffentli-
chen Rechts mit Sitz in den ehemaligen Re-
gierungsbezirken Rheinhessen (Kommunale 
Versorgungskasse Darmstadt) und Monta-
baur (Kommunalbeamten-Versorgungskasse 
Nassau) des Landes Rheinland-Pfalz nach 
dem Stand vom 30. September 1968 als Mit-
glieder angehören. Abs. 2 gilt entsprechend.
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(4) Der Umlagehebesatz und die Höhe 
der jeweiligen Verwaltungskostenbeiträge 
werden vom Verwaltungsausschuss festge-
setzt.

§ 8

Organe

Organe der Versorgungskassen sind der 
Verwaltungsausschuss und die Direktorin 
oder der Direktor.

§ 9

Verwaltungsausschuss

(1) Im Verwaltungsausschuss sind die 
verschiedenen Gruppen der Kassenmitglie-
der angemessen zu berücksichtigen. Er trifft 
alle wichtigen Entscheidungen und über-
wacht die Verwaltung. Das Nähere regelt die 
Satzung.

(2) Der Verwaltungsausschuss besteht 
aus sechs Vertreterinnen oder Vertretern der 
Kassenmitglieder. Die Mitglieder und stell-
vertretenden Mitglieder des Verwaltungs-
ausschusses werden auf Vorschlag der 
kommunalen Spitzenverbände für die Dauer 
von sechs Jahren von der Aufsichtsbehörde 
berufen. Scheiden Mitglieder oder stellvertre-
tende Mitglieder im Laufe der Amtszeit aus, 
so werden für den Rest der Amtszeit neue 
Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder 
entsprechend Satz 2 berufen.

(3) Der Verwaltungsausschuss wählt aus 
seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen Vor-
sitzenden und eine Stellvertretung. Er kann 
sich eine Geschäftsordnung geben.

(4) Die Mitglieder des Verwaltungsaus-
schusses sind ehrenamtlich tätig. Es besteht 
ein Anspruch auf Aufwandsentschädigung. 
Das Nähere regelt die Satzung.

(5) Der Verwaltungsausschuss ist oberste 
Dienstbehörde für die Bediensteten und die 
Direktorin oder den Direktor, soweit in der 
Satzung nichts anderes bestimmt ist. Die 
oder der Vorsitzende des Verwaltungsaus-
schusses nimmt die Obliegenheiten der oder 
des Dienstvorgesetzten gegenüber der Di-
rektorin oder dem Direktor wahr.

§ 10

Direktorin oder Direktor

(1) Die Direktorin oder der Direktor der 
Versorgungskasse ist von dem Verwaltungs-
ausschuss zu bestellen und, soweit noch 
nicht verbeamtet, nach den dienstrechtlichen 
Vorschriften in das Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit zu berufen. Die Bestellung erfolgt 
im Einvernehmen mit dem Verwaltungsaus-
schuss der jeweiligen überörtlichen Zusatz-
versorgungskasse. Die Direktorin oder der 
Direktor muss ungeachtet der Anforderungen 
nach § 24 des Versicherungsaufsichtsgeset-
zes vom 1. April 2015 (BGBl. I S. 434), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2606), in Verbindung mit  
§ 2 Abs. 1 des Hessischen Versicherungsauf-
sichts- und Kostenerstattungsgesetzes vom 
15. November 2007 (GVBl. I S. 782), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 22. März 2018 
(GVBl. S. 26), die Befähigung für eine Lauf-

§ 6

Wirtschaftsführung

(1) Die Versorgungskasse hat für jedes 
Geschäftsjahr den Finanzbedarf zu ermitteln 
und einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Die-
ser enthält mindestens den Erfolgsplan, den 
Finanzplan und die Stellenübersicht.

(2) Die Versorgungskasse führt ihre Rech-
nungen und Bücher nach den Regeln der 
kaufmännischen doppelten Buchführung. Für 
den Schluss eines jeden Geschäftsjahres ist 
ein Jahresabschluss aufzustellen. Das Jah-
resergebnis ist den Mitgliedern der Versor-
gungskasse in einem Geschäftsbericht be-
kannt zu geben. Im Übrigen sind die jeweils 
geltenden Vorschriften des Dritten Buches 
des Handelsgesetzbuches sinngemäß an-
zuwenden. Eine unabhängige Prüfung der 
gesamten Jahresrechnung erfolgt durch die 
interne Revision, ein Rechnungsprüfungs-
amt, einen Wirtschaftsprüfer oder eine Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft.

(3) Der Verwaltungsausschuss stellt den 
Jahresabschluss fest und entscheidet zu-
gleich über die Entlastung der Direktorin oder 
des Direktors der Versorgungskasse.

(4) Die Versorgungskasse regelt die An-
lage des Vermögens durch Richtlinien, die 
durch den Verwaltungsausschuss beschlos-
sen werden. Der Grundsatz der unterneh-
merischen Vorsicht bleibt dabei zu beach-
ten. Die Anlage des Vermögens ist so zu 
gestalten, dass möglichst große Sicherheit 
und Rentabilität erreicht wird. Bei der Anlage 
von Risikokapital sind die Maßgaben der An-
lageverordnung vom 18. April 2016 (BGBl. I  
S. 769), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10. Juli 2020 (BGBl. I S. 1633), in der jeweils 
geltenden Fassung entsprechend anzuwenden.

§ 7

Umlagen und sonstige Finanzierungsmittel

(1) Die Aufwendungen der Versorgungs-
kasse werden nach Maßgabe der Satzung im 
Wesentlichen durch Umlagen, Erstattungen 
und Verwaltungskostenbeiträge aufgebracht. 
Die Versorgungskasse erhebt zur Deckung 
ihres allgemeinen Finanzbedarfs sowie für 
den solidarischen Ausgleich der Versor-
gungslasten nach Maßgabe der Satzung eine 
Umlage für Versorgungsleistungen von den 
Mitgliedern, die sich an dem solidarischen 
Ausgleich der Versorgungslasten beteiligen 
(Umlagegemeinschaft). Der umlagefähige 
Finanzbedarf umfasst die dazu in der Sat-
zung angegebenen Versorgungsleistungen. 
Die Umlage kann dabei aus den solidarisch 
finanzierten Anteilen und einem individuellen 
Versorgungsanteil der Mitglieder zusammen-
gesetzt werden.

(2) Nach Maßgabe der Satzung kann der 
Verwaltungsausschuss für bestimmte Grup-
pen von Mitgliedern oder zur Finanzierung 
besonderer Leistungen gesonderte Umlage-
gemeinschaften bilden.

(3) Zum teilweisen Ausgleich eines be-
sonders starken Missverhältnisses zwischen 
der Umlage nach Abs. 1 und dem tatsächli-
chen Versorgungsaufwand kann die Satzung 
ergänzende Regelungen vorsehen.
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stellvertretenden Mitglieder werden nach 
satzungsrechtlichen Bestimmungen vorge-
schlagen und von der allgemeinen Aufsichts-
behörde berufen.

(3) Die Angelegenheiten der Zusatzver-
sorgungskassen werden durch Satzung ge-
regelt. Die Satzungen und ihre Änderungen 
werden vom Verwaltungsausschuss be-
schlossen. Sie bedürfen der Genehmigung 
der Aufsichtsbehörde und sind im Staats-
anzeiger für das Land Hessen zu veröffent-
lichen.

(4) Die Direktorin oder der Direktor der 
Versorgungskasse führt als Direktorin oder 
Direktor der Zusatzversorgungskasse deren 
laufende Geschäfte und vertritt sie nach au-
ßen und vor Gericht.

(5) Die Mitglieder des Verwaltungsaus-
schusses sind ehrenamtlich tätig. Es besteht 
ein Anspruch auf Aufwandsentschädigung. 
Das Nähere regelt die Satzung.

§ 14

Zusatzversorgungskasse der  
Stadt Frankfurt am Main

(1) Die Zusatzversorgungskasse der 
Stadt Frankfurt am Main ist eine rechtlich un-
selbstständige Einrichtung der Stadt und wird 
als Sondervermögen getrennt vom sonstigen 
Vermögen der Stadt verwaltet. Die Angele-
genheiten dieser Zusatzversorgungskasse 
werden durch Satzung geregelt. Satzungs-
änderungen und Satzungsneufassungen 
erfolgen nach Anhörung des Kassenaus-
schusses durch Beschluss des Magistrats 
und der Stadtverordnetenversammlung. Die 
Satzungsänderungen und Satzungsneufas-
sungen bedürfen der Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde.

(2) Die Satzung wie auch ihre Änderun-
gen und Neufassungen sind im Amtsblatt der 
Stadt Frankfurt am Main zu veröffentlichen.

(3) Dem Kassenausschuss obliegen alle 
wichtigen Angelegenheiten. Er setzt sich aus 
der Leiterin oder dem Leiter der Zusatzver-
sorgungskasse sowie je drei Arbeitgeber- und 
Versichertenvertretern zusammen. Einzelhei-
ten zu Aufgaben und Zusammensetzung des 
Kassenausschusses werden in der Satzung 
geregelt. Die Zusatzversversorgungskasse 
ist berechtigt, durch eine Regelung in der 
Satzung einen Beirat einzurichten, der bera-
tende Funktion hat.

(4) Die Leiterin oder der Leiter der Zusatz-
versorgungskasse und die Stellvertretung 
der Leitung sind Mitglieder des Magistrats 
der Stadt Frankfurt am Main und werden sat-
zungsrechtlich bestimmt.

(5) Zur Erledigung der Geschäfte der lau-
fenden Verwaltung bestellt der Magistrat der 
Stadt Frankfurt am Main auf Vorschlag der 
Kassenleitung eine Geschäftsführerin oder 
einen Geschäftsführer und für diese Person 
eine Stellvertretung.

(6) Die Vertretung der Zusatzversorgungs-
kasse richtet sich nach § 71 der Hessischen 
Gemeindeordnung. Die Leiterin, der Leiter 
oder die Stellvertretung vertreten die Zusatz-
versorgungskasse nach außen im Sinne von 
§ 71 Abs. 1 Satz 2 der Hessischen Gemein-

bahn des höheren Verwaltungsdienstes und 
eine mehrjährige Berufserfahrung in einer 
öffentlichen Verwaltung oder einem privaten 
Unternehmen besitzen. Die Vertretung der 
Direktorin oder des Direktors ist in der Sat-
zung zu regeln.

(2) Die Direktorin oder der Direktor be-
reitet die Sitzungen des Verwaltungsaus-
schusses vor, nimmt an diesen Sitzungen mit 
beratender Stimme teil und vollzieht die Be-
schlüsse. Die Direktorin oder der Direktor er-
ledigt in eigener Zuständigkeit die Geschäfte 
der laufenden Verwaltung sowie die ihr oder 
ihm durch Gesetz, Satzung oder durch den 
Verwaltungsausschuss übertragenen Aufga-
ben. Die Direktorin oder der Direktor der Ver-
sorgungskasse führt die laufenden Geschäf-
te der Versorgungskasse und vertritt sie nach 
außen und vor Gericht.

(3) Die Direktorin oder der Direktor ist 
Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter 
der Bediensteten der Versorgungskasse.

§ 11

Aufsicht

Aufsichtsbehörde ist das für kommunale 
Angelegenheiten zuständige Ministerium. 
Die Aufsicht erfolgt nach den §§ 137 bis 140, 
142 und 143 der Hessischen Gemeindeord-
nung.

§ 12

Zusammenarbeit

(1) Die Versorgungskassen sind berech-
tigt, sich zusammenschließen.

(2) Bei der gemeinsamen Wahrnehmung 
von Aufgaben in einer Rechtsform des öf-
fentlichen Rechts finden die für Zweckver-
bände geltenden Vorschriften des Gesetzes 
über kommunale Gemeinschaftsarbeit vom  
16. Dezember 1969 (GVBl. I S. 307), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 
2019 (GVBl. S. 416), entsprechende Anwen-
dung. Eine Genehmigung der Aufsichtsbe-
hörde ist jeweils erforderlich.

ZWEITER TEIL

Kommunale Zusatzversorgungskassen

§ 13

Überörtliche Zusatzversorgungskassen
(1) Den kommunalen Versorgungskassen 

sind überörtliche Zusatzversorgungskas-
sen als rechtlich unselbstständige Sonder-
vermögen angegliedert. Diese sind die Zu-
satzversorgungskasse der Gemeinden und 
Gemeindeverbände in Darmstadt, die Zu-
satzversorgungskasse der Gemeinden und 
Gemeindeverbände des Regierungsbezirks 
Kassel und die Zusatzversorgungskasse 
der Gemeinden und Gemeindeverbände in 
Wiesbaden.

(2) Die Zusatzversorgungskassen sind 
Einrichtungen mit eigenem Verwaltungsaus-
schuss, der zu gleichen Teilen mit Arbeitge-
bervertretern und Vertretern aus dem Kreis 
der Versicherten besetzt ist. Die Mitglie-
der des Verwaltungsausschusses und die 
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insolvenzfähigen Dritten aus der Zusatzver-
sorgungskasse für die Dauer des Bestehens 
von Ansprüchen und Anwartschaften aus 
dieser Mitgliedschaft oder durch Bestellung 
von Sicherheiten zu Gunsten der Zusatz-
versorgungskasse bereits bei Übertragung 
von Beschäftigten auf den insolvenzfähigen 
Dritten erfüllt. Übertragen Kommunen, die 
Mitglieder der Zusatzversorgungskasse sind, 
Beschäftigte im Zusammenhang mit einer 
Übertragung kommunaler Aufgaben auf den 
insolvenzfähigen Dritten, dürfen sie zur Erfül-
lung der Sicherstellungsverpflichtung Sicher-
heiten zu Gunsten der Zusatzversorgungs-
kasse bestellen.

(5) Das Nähere, insbesondere zur Aus-
gleichszahlung nach Absatz 3 sowie zur Si-
cherstellungsverpflichtung nach Absatz 4, 
regelt die Satzung der Zusatzversorgungs-
kasse.

§ 16

Aufsicht

Allgemeine Aufsichtsbehörde ist das für 
kommunale Angelegenheiten zuständige 
Ministerium. Die Aufsicht erfolgt nach den  
§§ 137 bis 140, 142 und 143 der Hessischen 
Gemeindeordnung.

DRITTER TEIL

Schlussvorschriften

§ 17

Übergangsvorschriften
(1) Die Mitglieder der Versorgungskassen 

mit Stand 1. Januar 2022 mit Sitz außerhalb 
des Geschäftsgebiets der jeweiligen Versor-
gungskasse können ihre Mitgliedschaft auch 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes fortset-
zen.

(2) Die laufende Amtsperiode der Mitglieder 
und stellvertretenden Mitglieder des Verwal-
tungsausschusses der Beamtenversorgungs-
kasse Kurhessen-Waldeck, die vor Inkrafttreten 
der Regelung des § 9 Abs. 2 Satz 2 durch die 
Mitgliederversammlung dieser Versorgungs-
kasse gewählt wurden, bleibt unberührt.

(3) Ist eine Direktorin oder ein Direktor 
der Versorgungskasse nach § 10 Abs. 1 im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
nicht verbeamtet, so kann das Dienstverhält-
nis bis zum Ende der vertraglichen Dienstzeit 
ohne Beamtenstatus fortgeführt werden.

(4) Die bestehenden Satzungsregelungen 
der kommunalen Versorgungskassen und 
Zusatzversorgungskassen, die zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes in 
Kraft sind, gelten so lange fort, bis sie durch 
eine Satzung geändert oder ersetzt werden. 
Dies gilt nur, soweit die Regelungen der be-
stehenden Satzungen mit diesem Gesetz 
vereinbar sind.

§ 18

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft.

deordnung. Auch die Geschäftsführerin oder 
der Geschäftsführer und die Stellvertretung 
sind mit ihrer Bestellung im Sinne von § 71 
Abs. 1 Satz 3 der Hessischen Gemeindeord-
nung zur Vertretung der Zusatzversorgungs-
kasse nach außen berechtigt. Für Erklärun-
gen, durch die die Zusatzversorgungskasse 
verpflichtet werden soll, findet § 71 Abs. 2 der 
Hessischen Gemeindeordnung Anwendung.

(7) Im Übrigen gelten die Bestimmungen 
des § 13 entsprechend, soweit nicht Abs. 1 
bis 6 besondere Vorschriften enthält oder 
eine Bestimmung nach § 13 sinngemäß nur 
für überörtliche Zusatzversorgungskassen 
gilt.

§ 15

Aufgaben und Pflichten
(1) Die Zusatzversorgungskassen haben 

die Aufgabe, für ihre Mitglieder deren Ver-
pflichtung zur Erbringung betrieblicher Al-
tersversorgung nach Maßgabe der jeweils 
geltenden Verträge und Vorschriften für den 
kommunalen öffentlichen Dienst zu erfüllen. 
Die Zusatzversorgungskassen sind berech-
tigt, in ihren Satzungen Pflichten für ihre Mit-
glieder zu begründen, die Voraussetzung da-
für sind, dass die Zusatzversorgungskassen 
ihre Aufgaben erfüllen können.

(2) Die Zusatzversorgungskassen müs-
sen dabei die dauernde Erfüllbarkeit der 
eingegangenen Verpflichtungen aus der be-
trieblichen Altersversorgung gewährleisten 
und die Finanzierung der Verpflichtungen 
generationengerecht mit langfristig ver-
lässlichen planbaren Belastungen für die 
Mitglieder sicherstellen. Die Mitglieder der 
Zusatzversorgungskasse haben für eine an-
gemessene finanzielle Ausstattung der Zu-
satzversorgungskassen zu sorgen, damit 
die Zusatzversorgungskassen die übernom-
menen Verpflichtungen tragen sowie Risiken 
und zukünftige Entwicklungen auffangen 
können.

(3) Scheidet ein Mitglied aus der Zusatz-
versorgungskasse aus, hat es oder sein 
Rechtsnachfolger der Zusatzversorgungs-
kasse einen angemessenen Ausgleich dafür 
zu zahlen, dass die Zusatzversorgungskasse 
die von Beschäftigten des Mitglieds erworbe-
nen Anwartschaften und Ansprüche weiterhin 
zu erfüllen hat. Entsprechendes gilt für eine 
Personalübertragung von einem Mitglied zu 
einem Arbeitgeber, der nicht Mitglied der Zu-
satzversorgungskasse ist.

(4) Überträgt ein Mitglied Beschäftigte auf 
einen insolvenzfähigen Dritten, der eben-
falls Mitglied der Zusatzversorgungskasse ist 
oder wird, bleibt das übertragende Mitglied 
zur finanziellen Sicherstellung der für die Be-
schäftigten und ehemaligen Beschäftigten 
bestehenden Ansprüche und Anwartschaften 
für den Fall verpflichtet, dass der Dritte aus 
der Zusatzversorgung ausscheidet und sei-
ne mitgliedschaftliche finanzielle Verpflich-
tung zur Zahlung eines Ausgleichsbetrages 
gegenüber der Zusatzversorgungskasse 
nicht oder nicht vollständig erfüllt (Sicherstel-
lungsverpflichtung). Die Sicherstellungsver-
pflichtung wird insbesondere durch eine lau-
fende Zahlung nach dem Ausscheiden des 
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Artikel 5⁵)
Änderung des Hessischen Ausführungs-

gesetzes zum Arbeitsgerichtsgesetz

Die Anlage zu § 3 zum Hessischen Aus-
führungsgesetz zum Arbeitsgerichtsgesetz 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
7. März 2005 (GVBl. I S. 244), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 11. Dezember 2019 
(GVBl. S. 416), wird wie folgt geändert:

1.  Nr. IV wird wie folgt geändert:

a)  Nr. 16 wird aufgehoben.

b)  Die bisherigen Nr. 17 bis 116 werden die 
Nr. 16 bis 115.

2.  Nr. V Buchst. a wird wie folgt geändert:

a) Nr. 51 wird aufgehoben.

b)  Die bisherigen Nr. 52 bis 64 werden die 
Nr. 51 bis 63.

c) Nr. 65 wird aufgehoben.

d)  Die bisherigen Nr. 66 bis 70 werden die 
Nr. 64 bis 68.

e)  Als neue Nr. 69 wird eingefügt:

„69. Wesertal“

f)  Die bisherigen Nr. 71 bis 76 werden die 
Nr. 70 bis 75.

Artikel 6⁶)
Änderung des Gesetzes über den  
Landeswohlfahrtsverband Hessen

Das Gesetz über den Landeswohlfahrts-
verband Hessen vom 7. Mai 1953 (GVBl.  
S. 93), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
4. September 2020 (GVBl. S. 573), wird wie 
folgt geändert:

1.  In § 2 Abs. 1 Satz 3 wird die Angabe  
„23. Juli 2015 (GVBl. S. 298)“ durch „3. Fe-
bruar 2022 (GVBl. S. 79)“ ersetzt.

2.  In § 5 Abs. 4 wird die Angabe „24. März 
2010 (GVBl. I S. 119)“ durch „8. Dezember 
2021 (GVBl. S. 871)“ ersetzt.

3.  In § 14 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe  
„4. September 2020 (GVBl. S. 573)“ durch 
„12. Dezember 2022 (GVBl. S. 750)“ ersetzt.

Artikel 7⁷)
Änderung des Gesetzes über kommunale 

Gemeinschaftsarbeit

Das Gesetz über kommunale Gemein-
schaftsarbeit vom 16. Dezember 1969 (GVBl. 
I S. 307), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
11. Dezember 2019 (GVBl. S. 416), wird wie 
folgt geändert:

1.  In § 23a Abs. 1 wird die Angabe „19. De-
zember 2018 (BGBl. I S. 2694)“ durch  
„10. August 2021 (BGBl. I S. 3436)“ ersetzt.

2.  In § 24 Abs. 5 werden nach dem Wort 
„Zweckverbänden“ ein Komma und die Wör-
ter „Anstalten des öffentlichen Rechts, ge-
meinsame kommunale Anstalten“ eingefügt.

3.  In § 39 Abs. 2 werden die Angabe „in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3634)“ gestrichen 
und die Angabe „24. August 2018 (GVBl. 
S. 387)“ durch „30. September 2021 
(GVBl. S. 602)“ ersetzt.

Artikel 2²)

Änderung des Gesetzes zur Überleitung 
der Dienstverhältnisse der Beamten 

sowie der Versorgungsempfänger der SV 
SparkassenVersicherung  

Öffentliche Versicherungsanstalt  
Hessen-Nassau-Thüringen

Das Gesetz zur Überleitung der Dienst-
verhältnisse der Beamten sowie der Versor-
gungsempfänger der SV SparkassenVersi-
cherung Öffentliche Versicherungsanstalt 
Hessen-Nassau-Thüringen vom 18. Dezem-
ber 2003 (GVBl. I S. 497) wird wie folgt ge-
ändert:

1. § 3 wird aufgehoben.

2. Der bisherige § 4 wird § 3.

Artikel 3³)

Änderung des  
Gerichtsorganisationsgesetzes

Die Anlage zu § 4 Abs. 2 des Gerichts-
organisationsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 11. Februar 2005 (GVBl. I  
S. 98), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
11. Dezember 2019 (GVBl. S. 416), wird wie 
folgt geändert:

1.  Buchst. F Nr. III Buchst. a wird wie folgt 
geändert:

a) Nr. 22 wird aufgehoben.

b)  Die bisherigen Nr. 23 bis 27 werden die 
Nr. 22 bis 26.

c)  Die bisherige Nr. 28 wird Nr. 27 und wie 
folgt gefasst:

„27. Wesertal“

d)  Die bisherigen Nr. 29 und 30 werden die 
Nr. 28 und 29.

2.  Buchst. H Nr. II wird wie folgt geändert:

a) Nr. 3 wird aufgehoben.

b)  Die bisherigen Nr. 4 bis 10 werden die 
Nr. 3 bis 9.

Artikel 4⁴)
Änderung der  

Justizzuständigkeitsverordnung

In § 1 Abs. 1 Nr. 1 der Justizzuständigkeits-
verordnung vom 3. Juni 2013 (GVBl. S. 386), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom  
14. Dezember 2022 (GVBl. S. 782), wird das 
Wort „Oberweser“ gestrichen und wird das 
Wort „Wahlsburg“ durch „Wesertal“ ersetzt.

2) Ändert FFN 55-35
3) Ändert FFN 210-16
4) Ändert FFN 210-102
5) Ändert FFN 211-1
6) Ändert FFN 300-5
7) Ändert FFN 330-9
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Artikel 9⁸)
Aufhebung bisherigen Rechts

Das Hessische Versorgungskassenge-
setz vom 20. Juni 1943 (Hess. Reg. Bl. 1943 
S. 35) wird aufgehoben.

Artikel 10

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft.

Artikel 8

Zuständigkeitsvorbehalt

Soweit durch dieses Gesetz Rechtsver-
ordnungen geändert werden, bleibt die Be-
fugnis der zuständigen Stellen, die Verord-
nungen künftig zu ändern oder aufzuheben, 
unberührt.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. 
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 16. Februar 2023

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t 

R h e i n

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r 
d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t

B e u t h

8) Hebt auf FFN 321-1
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Artikel 1¹)

Hessisches Stiftungsgesetz (HStiftG)

§ 1

Geltungsbereich

Dieses Gesetz gilt für rechtsfähige Stif-
tungen, die nach ihrer Satzung ihren Sitz in 
Hessen haben.

§ 2

Begriffsbestimmungen
(1) Stiftungen im Sinne dieses Gesetzes 

sind rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen 
und des öffentlichen Rechts.

(2) Stiftungen des bürgerlichen Rechts 
sind Stiftungen nach den §§ 80 bis 88 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches.

(3) Familienstiftungen im Sinne dieses 
Gesetzes sind Stiftungen, die nach dem Stif-
tungsgeschäft ausschließlich oder überwie-
gend dem Wohle der Mitglieder einer oder 
mehrerer bestimmter Familien dienen.

(4) Stiftungen des öffentlichen Rechts 
sind Stiftungen, die ausschließlich oder über-
wiegend öffentliche Zwecke verfolgen und 
mit dem Land, einer Gemeinde, einem Ge-
meindeverband oder einer sonstigen Körper-
schaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts in 
einem organischen Zusammenhang stehen.

(5) Örtliche Stiftungen sind Stiftungen, 
die Zwecke erfüllen, welche die Gemeinden, 
Landkreise, Zweckverbände, Anstalten des 
öffentlichen Rechts oder die gemeinsamen 
kommunalen Anstalten in ihrem Bereich 
als öffentliche Aufgaben wahrnehmen oder 
wahrnehmen können.

(6) Kirchliche Stiftungen im Sinne dieses 
Gesetzes sind die überwiegend kirchlichen, 
diakonischen, karitativen oder religiösen 
Zwecken einer Kirche gewidmeten Stiftun-
gen, die organisatorisch mit der Kirche ver-
bunden sind oder deren Zwecke nur sinnvoll 
in Verbindung mit der Kirche erfüllt werden 
können.

§ 3

Stiftungsbehörde, Anerkennung

(1) Oberste Stiftungsbehörde für Stiftun-
gen des bürgerlichen Rechts ist das für das 
Stiftungsrecht zuständige Ministerium, für die 
Stiftungen des öffentlichen Rechts das sach-
lich zuständige Ministerium.

(2) Stiftungsbehörden sind die Regie-
rungspräsidien. Örtlich zuständig ist das Re-
gierungspräsidium, in dessen Bezirk die Stif-
tung nach ihrer Satzung ihren Sitz hat oder 
haben soll.

(3) Zuständig für die Anerkennung der 
Stiftung im Sinne der § 80 Abs. 2 Satz 1,  
§ 81 Abs. 4 und § 81a des Bürgerlichen Ge-
setzbuches ist die jeweils örtlich zuständige 
Stiftungsbehörde.

(4) Zuständig für die Anerkennung von 
Stiftungen des öffentlichen Rechts ist die 
Landesregierung.

(5) Stiftungen des öffentlichen Rechts sol-
len im Stiftungsakt und in der Anerkennung 
ausdrücklich als solche bezeichnet werden.

(6) Für Stiftungen des öffentlichen Rechts 
gelten die §§ 80 bis 87a des Bürgerlichen 
Gesetzbuches entsprechend, mit Ausnahme 
des § 82a Satz 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buches.

§ 4

Ausnahme vom 
Vermögenserhaltungsgrundsatz

Die Stiftungsbehörde kann auf Antrag der 
Stiftung für einen bestimmten Teil des Grund-
stockvermögens eine zeitlich begrenzte Aus-
nahme von § 83c Abs. 1 Satz 1 des Bürger-
lichen Gesetzbuches zulassen, wenn dadurch 
die dauerhafte und nachhaltige Erfüllung des 
Stiftungszwecks nicht beeinträchtigt wird und 
der Stifterwille nicht anders zu verwirklichen ist.

§ 5

Grundsätze der Stiftungsaufsicht

(1) Die Stiftungen unterstehen der Rechts-
aufsicht des Landes. Sie soll sicherstellen, 
dass die Stiftungen im Einklang mit den Ge-
setzen und mit der Verfassung der Stiftung 
verwaltet werden. Die Rechtsaufsicht soll 
die Entschlusskraft und Eigenverantwor-
tung der Mitglieder der Stiftungsorgane be-
rücksichtigen. Familienstiftungen nach § 2  
Abs. 3 unterliegen der staatlichen Rechts-
aufsicht nur insoweit, als sicherzustellen ist, 
dass ihr Bestand und ihre Betätigung nicht 
dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen.

(2) Das zuständige Regierungspräsidium 
ist für alle rechtsfähigen Stiftungen zuständi-
ge Stiftungsbehörde für

1.  das Treffen von Notmaßnahmen bei feh-
lenden Organmitgliedern nach § 84c des 
Bürgerlichen Gesetzbuches,

2.  die Genehmigung und Vornahme von Sat-
zungsänderungen nach § 85a des Bürger-
lichen Gesetzbuches,

3.  die Genehmigung und Vornahme von Zu-
legungen und Zusammenlegungen nach 
den §§ 86b bis 86f des Bürgerlichen Ge-
setzbuches,

4.  die Genehmigung der Auflösung einer Stif-
tung nach § 87 Abs. 3 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches und

5.  die Aufhebung einer Stiftung nach § 87a 
des Bürgerlichen Gesetzbuches.

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz zur Neuregelung stiftungsrechtlicher Vorschriften und zur Änderung 
anderer Rechtsvorschriften

Vom 16. Februar 2023

1) FFN 232-10
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(3) Soweit Stiftungen von Landesbehör-
den verwaltet werden, üben die übergeord-
neten Behörden die allgemeine Stiftungs-
aufsicht aus. Die §§ 6 bis 8 finden keine 
Anwendung.

§ 6

Unterrichtung und Prüfung

(1) Die Stiftung ist verpflichtet, der Stif-
tungsbehörde

1.  jede Änderung der Zusammensetzung ei-
nes Organs unverzüglich anzuzeigen und

2.  innerhalb von neun Monaten nach Schluss 
des Geschäftsjahres eine ordnungsge-
mäße Jahresabrechnung mit einer Ver-
mögensübersicht unter getrennter Aus-
weisung der Rücklagen und einem Bericht 
über die Erfüllung des Stiftungszwecks, 
bei Familienstiftungen nur einen Bericht 
über die Erfüllung des Stiftungszwecks, 
einzureichen.

(2) Die Stiftungsbehörde kann sich über 
die Angelegenheiten der Stiftung unterrich-
ten. Sie kann insbesondere Einrichtungen 
der Stiftung besichtigen, Berichte, Akten und 
sonstige Unterlagen anfordern sowie die Ge-
schäfts- und Kassenführung prüfen oder sie 
auf Kosten der Stiftung prüfen lassen.

(3) Die Stiftungsbehörde prüft die Jah-
resabrechnung mit der Vermögensübersicht 
und dem Bericht über die Erfüllung des Stif-
tungszwecks nach Abs. 1 Nr. 2. Sie kann 
bei Stiftungen, die jährlich im Wesentlichen 
gleichbleibende Einnahmen und Ausgaben 
aufweisen, die Prüfung der Rechnungen für 
mehrere Jahre zusammenfassen.

(4) Wird eine Stiftung durch eine unabhän-
gige Wirtschaftsprüferin oder einen unabhän-
gigen Wirtschaftsprüfer oder eine andere zur 
Erteilung eines gleichwertigen Bestätigungs-
vermerks befugte unabhängige Person oder 
Gesellschaft geprüft, so muss sich die Prü-
fung auch auf die Erhaltung des Stiftungsver-
mögens und die satzungsgemäße Verwen-
dung der Stiftungsmittel erstrecken. Liegt ein 
entsprechender Bestätigungsvermerk vor, 
kann die Stiftungsbehörde von einer eigenen 
Prüfung absehen.

(5) Die Stiftungsbehörde kann verlangen, 
dass eine Stiftung durch eine unabhängige 
Wirtschaftsprüferin oder einen unabhängigen 
Wirtschaftsprüfer oder andere zur Erteilung 
eines gleichwertigen Bestätigungsvermerks 
befugte unabhängige Personen oder Gesell-
schaften geprüft wird. Der Prüfungsauftrag 
muss sich auf die Erhaltung des Stiftungsver-
mögens und die satzungsgemäße Verwen-
dung der Stiftungsmittel erstrecken. Liegt ein 
entsprechender Bestätigungsvermerk vor, 
kann die Stiftungsbehörde von einer eigenen 
Prüfung absehen.

§ 7

Beanstandung, Anordnung, Zwangsmittel

(1) Die Stiftungsbehörde kann Beschlüs-
se und sonstige Maßnahmen der Stiftungs-
organe, die das Gesetz verletzen oder gegen 
die Verfassung der Stiftung verstoßen, be-
anstanden und verlangen, dass sie innerhalb 
einer angemessenen Frist aufgehoben, ab-
geändert oder rückgängig gemacht werden. 
Beanstandete Beschlüsse und Maßnahmen 
dürfen nicht vollzogen werden.

(2) Unterlässt die Stiftung eine rechtlich 
gebotene Maßnahme oder erfüllt die Stiftung 
sonstige Pflichten oder Aufgaben nicht, die 
ihr nach dem Gesetz oder der Verfassung der 
Stiftung obliegen, kann die Stiftungsbehörde 
anordnen, dass die Maßnahme innerhalb ei-
ner von ihr bestimmten angemessenen Frist 
durchgeführt wird.

(3) Kommt die Stiftung einer Anordnung 
der Stiftungsbehörde nach Abs. 1 oder 2 bin-
nen einer angemessenen Frist nicht nach, 
kann diese die Anordnung mit Zwangsmit-
teln vollstrecken. Die Vorschriften des Hes-
sischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom  
12. Dezember 2008 (GVBl. I 2009, S. 2), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 12. Sep-
tember 2018 (GVBl. S. 570), in der jeweils 
geltenden Fassung finden Anwendung.

§ 8

Abberufung von Organmitgliedern, Bestel-
lung eines Beauftragten

(1) Die Stiftungsbehörde kann Mitglieder 
eines Stiftungsorgans aus wichtigem Grund 
abberufen oder ihnen die Ausübung ihrer Tä-
tigkeit einstweilen untersagen. Ein solcher 
Grund ist insbesondere eine grobe Pflichtver-
letzung oder die Unfähigkeit zur ordnungsge-
mäßen Geschäftsführung.

(2) Vor einer Maßnahme nach Abs. 1 sol-
len die übrigen Mitglieder der Stiftungsorga-
ne gehört werden.

(3) Wenn und solange der ordnungsmäßi-
ge Gang der Verwaltung der Stiftung es erfor-
dert und die Befugnisse der Stiftungsbehörde 
nach § 6 Abs. 2 bis Abs. 5, § 7 sowie § 8 
Abs. 1 und Abs. 2 nicht ausreichen, kann die 
Stiftungsbehörde Beauftragte bestellen, die 
alle oder einzelne Aufgaben der Stiftung oder 
eines Stiftungsorgans auf Kosten der Stiftung 
wahrnehmen.

§ 9

Bekanntmachungen

Die Anerkennung, die Zulegung, die Zu-
sammenlegung, die Aufhebung und die Auf-
lösung von Stiftungen durch die Stiftungsbe-
hörde, die Änderung des Namens, des Sitzes 
und des Zwecks sowie die Entscheidung 
über die Rechtsnatur einer Stiftung sind im 
Staatsanzeiger für das Land Hessen bekannt 
zu machen.



Nr. 6 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen – 27. Februar 202392

Hessischen Landkreisordnung wahr. Die ande-
ren örtlichen Stiftungen unterliegen der Rechts-
aufsicht der Stiftungsbehörden nach § 3.

§ 12

Stiftungen unter der Verwaltung des  
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen

Unbeschadet der § 85 Abs. 1, § 87a  
Abs. 1 und 2 Nr. 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buches dürfen Stiftungen, die vom Landes-
wohlfahrtsverband Hessen oder seinen 
Eigengesellschaften verwaltet werden, nur 
mit deren Einvernehmen als rechtsfähig an-
erkannt, umgestaltet, zugelegt, zusammen-
gelegt, aufgelöst oder aufgehoben werden. 
Das Gleiche gilt für Änderungen der Satzung 
oder des Stiftungszwecks.

§ 13

Kirchliche und weltanschauliche Stiftungen

(1) Unbeschadet der § 85 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 und § 87a Abs. 2 Nr. 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches dürfen kirchliche Stiftungen 
nur im Einvernehmen mit der betreffenden 
Kirche als rechtsfähig anerkannt, umgestal-
tet, zugelegt, zusammengelegt, aufgelöst 
oder aufgehoben werden. Das Gleiche gilt für 
Änderungen des Stiftungszwecks.

(2) Ortskirchliche Stiftungen und Pfründe-
stiftungen erlangen die Rechtsfähigkeit durch 
Bekanntmachung der Stiftungsurkunde im 
Staatsanzeiger für das Land Hessen. Die 
Bekanntmachung wird auf Antrag der zustän-
digen Kirchenbehörde durch die sachlich zu-
ständige Ministerin oder den sachlich zustän-
digen Minister veranlasst. Das Gleiche gilt 
für die Umgestaltung, Zulegung, Zusammen-
legung, Auflösung, Aufhebung und die Ände-
rung des Stiftungszwecks solcher Stiftungen.

(3) Den Kirchen bleibt es überlassen, die 
Wahrnehmung der übrigen Aufgaben der 
Stiftungsaufsicht zu regeln.

(4) Kirchenverträge bleiben unberührt.

(5) Die Abs. 1 bis 4 sind auch auf entspre-
chende Stiftungen einer als Körperschaft des 
öffentlichen Rechts anerkannten Religions-
gemeinschaft oder Weltanschauungsge-
meinschaft anzuwenden.

§ 14

Zweifel über die Rechtsnatur einer Stiftung

Bestehen Zweifel über die Rechtsnatur 
einer Stiftung, vor allem darüber, ob sie eine 
Stiftung des bürgerlichen oder des öffent-
lichen Rechts, eine Familienstiftung, eine 
örtliche, kirchliche oder weltanschauliche 
Stiftung ist, so entscheidet darüber die Stif-
tungsbehörde.

§ 15

Vermögensanfall

Fehlt es an einer Bestimmung der An-
fallberechtigten durch oder aufgrund der 
Satzung, fällt das Stiftungsvermögen abwei-
chend von § 87c Abs. 1 Satz 3 des Bürger-
lichen Gesetzbuches bei der Auflösung oder 
Aufhebung

§ 10

Stiftungsverzeichnis

(1) Für Stiftungen im Sinne dieses Ge-
setzes führen die Stiftungsbehörden ein Stif-
tungsverzeichnis.

(2) In das Stiftungsverzeichnis sind einzu-
tragen:

1.  der Name der Stiftung,

2.  die Rechtsnatur der Stiftung,

3.  der Sitz der Stiftung,

4.  der Zweck der Stiftung,

5.  die Anschrift der Stiftung,

6.  die vertretungsberechtigten Organe und 
Personen sowie die Art ihrer Vertretungs-
berechtigung,

7.  das Datum der Anerkennung und

8.  die zuständige Stiftungsbehörde.

Änderungen hat die Stiftung der Stiftungsbe-
hörde unverzüglich mitzuteilen.

(3) Das Stiftungsverzeichnis ist allgemein 
zugänglich. Es kann im Internet veröffentlicht 
werden. Eintragungen im Stiftungsverzeich-
nis begründen nicht die Vermutung der Rich-
tigkeit.

(4) Das für das Stiftungsrecht zuständi-
ge Ministerium richtet für die Führung des 
Stiftungsverzeichnisses ein gemeinsames 
automatisiertes Verfahren ein. Die Stiftungs-
behörden sind zur Teilnahme an dem Verfah-
ren verpflichtet. § 39 Abs. 2 des Hessischen 
Datenschutz- und Informationsfreiheitsgeset-
zes vom 3. Mai 2018 (GVBl. S. 82), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 15. November 
2021 (GVBl. S. 718, 729), in der jeweils gel-
tenden Fassung gilt entsprechend.

(5) Die Stiftungsbehörde stellt auf Antrag 
eine Bescheinigung darüber aus, wer nach 
Maßgabe der Satzung und der von der Stif-
tung mitgeteilten Angaben zur Vertretung der 
Stiftung berechtigt ist. Abs. 3 Satz 3 gilt ent-
sprechend.

§ 11

Örtliche Stiftungen

(1) Die Verwaltung der örtlichen Stiftun-
gen bestimmt sich nach den §§ 116 und 120 
Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung.

(2) Unbeschadet des § 120 Abs. 2 der 
Hessischen Gemeindeordnung dürfen ört-
liche Stiftungen nur im Einvernehmen mit 
der Gemeinde, dem Landkreis, dem Zweck-
verband, der Anstalt des öffentlichen Rechts 
oder der gemeinsamen kommunalen Anstalt 
als rechtsfähig anerkannt, umgestaltet, zuge-
legt, zusammengelegt, aufgelöst oder aufge-
hoben werden. Das Gleiche gilt für Änderun-
gen der Satzung oder des Stiftungszwecks.

(3) Wenn örtliche Stiftungen von Gemein-
den, Landkreisen, Zweckverbänden, Anstal-
ten des öffentlichen Rechts, gemeinsamen 
kommunalen Anstalten oder deren Organen 
verwaltet werden, nehmen die Aufgaben der 
Stiftungsbehörde die zuständigen Kommu-
nalaufsichtsbehörden nach den Vorschriften 
der Hessischen Gemeindeordnung und der 
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c)  In der Beschreibung des Wahlkreises 
18 – Gießen I – wird das Wort „Heuchel-
heim“ durch „Heuchelheim a. d. Lahn“ 
ersetzt.

d)  In der Beschreibung des Wahlkreises 
24 – Hochtaunus II – wird das Wort 
„Schmitten“ durch „Schmitten im Tau-
nus“ ersetzt.

e)  In der Beschreibung des Wahlkreises 
44 – Offenbach Land I – wird das Wort 
„Langen“ durch „Langen (Hessen)“ er-
setzt.

f)  In der Beschreibung des Wahlkreises 47 
– Groß-Gerau I – wird das Wort „Rüs-
selsheim“ durch „Rüsselsheim am Main“ 
ersetzt.

g)  In der Beschreibung des Wahlkreises 
52 – Darmstadt-Dieburg II – wird das 
Wort „Münster“ durch „Münster (Hes-
sen)“ ersetzt.

h)  In der Beschreibung des Wahlkreises 
10 – Rotenburg – wird das Wort „Ahl-
heim“ durch „Alheim“ ersetzt.

Artikel 4⁴)
Änderung des Gesetzes über  

Volksbegehren und Volksentscheid

Das Gesetz über Volksbegehren und 
Volksentscheid vom 16. Mai 1950 (GVBl. I  
S. 103), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
30. Oktober 2019 (GVBl. S. 310), wird wie 
folgt geändert:

1.  § 2 wird wie folgt geändert:

a) Als neuer Abs. 2 wird eingefügt:

„(2) Unterfällt eine Vorschrift des Ge-
setzentwurfs nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
dem Anwendungsbereich der Richtlinie 
(EU) 2018/958 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 28. Juni 
2018 über eine Verhältnismäßigkeits-
prüfung vor Erlass neuer Berufsregle-
mentierungen (ABl. EU Nr. L 173 S. 25), 
ist vom Träger des Volksbegehrens die 
Verhältnismäßigkeit der Vorschrift nach 
den Vorgaben der Richtlinie zu prüfen 
und das Ergebnis der Prüfung in der 
Begründung des Gesetzentwurfs darzu-
stellen. In dem Gesetzentwurf ist auch 
eine regelmäßige Überprüfung der Ver-
hältnismäßigkeit der Vorschrift nach den 
Vorgaben des Art. 4 Abs. 6 der Richtlinie 
(EU) 2018/958 vorzusehen.“

b)  Die bisherigen Abs. 2 bis 4 werden die 
Abs. 3 bis 5.

2.  In § 3 Abs. 3 Satz 2 wird nach der Angabe 
„Abs. 1“ die Angabe „und 2“ eingefügt.

1.  einer örtlichen Stiftung an die Gemeinde, 
den Landkreis oder den Zweckverband,

2.  einer vom Landeswohlfahrtsverband Hes-
sen verwalteten Stiftung an den Landes-
wohlfahrtsverband Hessen oder

3.  einer kirchlichen oder weltanschaulichen 
Stiftung an die Kirche, Religionsgemein-
schaft oder Weltanschauungsgemeinschaft.

Bei allen anderen Stiftungen fällt das Stif-
tungsvermögen an den Fiskus des Landes 
nach § 87c Abs. 1 Satz 3 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches.

§ 16

Rechtsstellung bestehender Stiftungen

Auf die zur Zeit des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes bestehenden Stiftungen sind mit 
Ausnahme des § 3 Abs. 3 und 4 die Vorschrif-
ten dieses Gesetzes anzuwenden.

§ 17

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2023 in 
Kraft. Es tritt mit Ablauf des 31. Dezember 
2030 außer Kraft.

(2) Das Hessische Stiftungsgesetz vom  
4. April 1966 (GVBl. I S. 77), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 23. Juni 2020 (GVBl.  
S. 430), tritt mit Ablauf des 30. Juni 2023 
außer Kraft.

Artikel 2²)

Änderung der Hessischen  
Gemeindeordnung

In § 120 Abs. 2 der Hessischen Gemein-
deordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Mai 
2020 (GVBl. S. 318), wird die Angabe „§ 87 
des Bürgerlichen Gesetzbuches“ durch „§ 85 
Abs. 1 und § 87a Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches“ ersetzt.

Artikel 3³)

Änderung des Landtagswahlgesetzes

Das Landtagswahlgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Mai 2022 
(GVBl. S. 330) wird wie folgt geändert:

1.  In § 2 Abs. 2 werden die Wörter „drei Mo-
naten“ durch „sechs Wochen“ ersetzt.

2.  In § 33 Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter 
„mit zwei ungültigen Stimmen“ angefügt.

3.  Die Anlage zu § 7 Abs. 2 wird wie folgt ge-
ändert:

a)  In der Beschreibung des Wahlkreises 
6 – Waldeck-Frankenberg II – wird das 
Wort „Bromskirchen“ gestrichen.

b)  In der Beschreibung des Wahlkreises 
12 – Marburg-Biedenkopf I – wird das 
Wort „Weimar“ durch „Weimar (Lahn)“ 
ersetzt.

2) Ändert FFN 331-1
3) Ändert FFN 16-4
4) Ändert FFN 16-3
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„§ 19

Verhältnis zum Hessischen Gesetz über 
Spielbanken und Online-Casinospiele 

(HSpielbOCG)

Die Vorschriften des Hessischen Ge-
setzes über Spielbanken und Online-Casi-
nospiele vom 15. November 2007 (GVBl. I 
S. 753), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 17. November 2022 (GVBl. S. 626), 
bleiben unberührt, soweit sich aus dem 
Glücksspielstaatsvertrag 2021 und diesem 
Gesetz nichts anderes ergibt.“

Artikel 6

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2023 in 
Kraft. Abweichend von Satz 1 treten die Art. 3 
und 4 am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Artikel 5⁵)
Änderung des Hessischen  

Glücksspielgesetzes

Das Hessische Glücksspielgesetz vom 
17. Juni 2021 (GVBl. S. 302), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 17. November 2022 
(GVBl. S. 626), wird wie folgt geändert:

1.  § 9 Abs. 3 wird wie folgt neu gefasst:

„(3) Die Vermittlung der vom Land  
Hessen nach § 10 Abs. 2 des Glücksspiel-
staatsvertrages 2021 veranstalteten Lot-
terien außerhalb von Annahmestellen ist 
verboten. Selbstbedienungsterminals, die 
dem eigenständigen Vertrieb von Lotterien 
dienen, dürfen nur in Annahmestellen auf-
gestellt werden. Das gilt nicht, wenn ein 
Selbstbedienungsterminal

1.  an einem für Kinder und Jugendliche 
unzugänglichen Ort aufgestellt ist oder

2.  durch technische Vorrichtungen oder 
durch ständige Aufsicht sichergestellt 
ist, dass Minderjährige von der Benut-
zung ausgeschlossen sind.

Für Selbstbedienungsterminals gelten die 
Abs. 1, 2, 4 Nr. 1 bis 3, 5 und 6, sowie die 
Abs. 5, 6 und 7 Nr. 1 bis 5, 7 und 8 ent-
sprechend.“

2.  § 15 Abs. 3 Satz 1 wird aufgehoben.

3. § 15 Abs. 4 Satz 2 wird aufgehoben.

4. § 19 wird wie folgt neu gefasst:

5) Ändert FFN 316-38

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. 
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 16. Februar 2023

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t 

R h e i n

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r 
d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t

B e u t h
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Aufgrund des § 2 Abs. 1 Satz 2 des Stu-
dierenden-Energiepreispauschalengesetzes 
vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2357) 
verordnet die Landesregierung:

§ 1

Zuständige Stellen

(1) Das Hessische Ministerium für Wis-
senschaft und Kunst ist sachlich und örtlich 
zuständig für die Vorbereitung und Bewilli-
gung der Anträge aller Personen, die an einer 
im Land belegenen Ausbildungsstätte nach  
§ 1 Abs. 1 und 4 des Studierenden-Energie-
preispauschalengesetzes immatrikuliert sind.

Die Zuständigkeit erstreckt sich auch auf An-
träge solcher Personen, die an einer Nieder-
lassung der Ausbildungsstätte, die sich in 
einem anderen Land als der Hauptsitz befin-
det, immatrikuliert sind.

(2) Das Hessische Kultusministerium, das 
Hessische Ministerium für Soziales und Inte-
gration sowie das Hessische Ministerium für 
Wissenschaft und Kunst sind jeweils sach-
lich und örtlich zuständig für die Vorbereitung 
und Bewilligung der Anträge aller Personen, 
die zum Besuch an einer im Land belegenen 
Ausbildungsstätte nach § 1 Abs. 2 bis 4 des 
Studierenden-Energiepreispauschalengeset-
zes angemeldet sind. Die angeführten Aufga-
ben können auf eine fachlich nachgeordnete 
Behörde übertragen werden. Die Zuständig-
keit der in Satz 1 genannten Behörden richtet 
sich nach ihrer fachlichen Zuständigkeit für 
die jeweiligen Ausbildungsstätten; das Hessi-
sche Ministerium für Wissenschaft und Kunst 
ist darüber hinaus zuständig für die Ausbil-
dungsstätten in fachlicher Zuständigkeit des 
Hessischen Ministeriums für Umwelt, Kli-
maschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz. Das Hessische Ministerium für Wis-
senschaft und Kunst ist für die Vorbereitung 
und Bewilligung der Anträge aller Personen 
zuständig, die zum Besuch aller übrigen im 
Land belegenen Ausbildungsstätten nach § 1 
Abs. 2 bis 4 des Studierenden-Energiepreis-
pauschalengesetzes angemeldet sind. Die 
Zuständigkeit erstreckt sich auch auf Anträge 
solcher Personen, die zum Besuch an einer 
Niederlassung der Ausbildungsstätte, die 
sich in einem anderen Land als der Hauptsitz 
befindet, angemeldet sind.

§ 2

Aufgaben der zuständigen Stellen

(1) Die zuständigen Stellen unterstützen 
die jeweils in ihren Zuständigkeitsbereich 
fallenden Ausbildungsstätten dabei, ihren 
Pflichten nach dem Studierenden-Energie-
preispauschalengesetz und dieser Verord-
nung nachzukommen. Sie bereiten die Ab-
wicklung des Bewilligungsverfahrens nach 
Maßgabe dieser Verordnung vor.

(2) Die zuständigen Stellen entscheiden 
über die nach § 6 gestellten Anträge. Sie 
nutzen hierfür automatische Einrichtungen, 
deren Einsatz sich nach dieser Verordnung 
richtet.

§ 3

Vorbereitung der Antragstellung durch  
Erstellung von Listen

(1) Die in § 1 Abs. 1 bis 4 des Studieren-
den-Energiepreispauschalengesetzes aufge-
führten Ausbildungsstätten sind verpflichtet, 
jeweils eine Liste zu erstellen, in der sie alle 
Personen – mit Ausnahme der Gasthörenden 
und Gaststudierenden – aufführen, die bei 
ihnen am 1. Dezember 2022 immatrikuliert 
oder zum Besuch angemeldet waren.

(2) Die Ausbildungsstätten übergeben 
ihre Listen der für sie zuständigen Stelle. Die 
Übergabe erfolgt über einen sicheren Trans-
portweg, den die zuständige Stelle vorgibt. 
Vor Übergabe werden die Listen gemäß dem 
in § 5 geregelten Verfahren verschlüsselt.

(3) Die Listen führen mindestens den Vor- 
und Nachnamen und das Geburtsdatum der 
in Abs. 1 genannten Person sowie die Be-
zeichnung und das Ordnungsmerkmal der 
Ausbildungsstätte und das Bundesland, in 
welchem die Ausbildungsstätte belegen ist.

§ 4

Plausibilisierung und Freigabe der Listen

(1) Die zuständigen Stellen prüfen die 
nach § 3 Abs. 2 von den Ausbildungsstätten 
übergebenen Listen auf Plausibilität.

(2) Die zuständigen Stellen geben die 
plausibilisierten Listen frei, indem sie diese in 
das hierfür zentral bereitgestellte IT-System 
hochladen. In diesem System wird nach An-
tragstellung das Vorliegen der Bewilligungs-
voraussetzungen geprüft und dort erfolgt 
unter Einsatz des Zugangsschlüssels nach  
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ein Abgleich zwischen den 
Listen und den bereitgestellten Antragsdaten 
(Fachverfahren).

§ 5

Generierung eines Zugangsschlüssels und 
Verschlüsselung

(1) Die in § 1 Abs. 1 bis 4 des Studieren-
den-Energiepreispauschalengesetzes aufge-
führten Ausbildungsstätten sind verpflichtet, 
ihre Listen in den ihnen von den zuständigen 
Stellen zur Verfügung gestellten, passwort-
geschützten Zugangsschlüssel-Generator 
einzugeben. Der Generator erzeugt einen 
für die anspruchsberechtigten Personen bei 
Antragstellung nutzbaren kombinierten Zah-
len- und Buchstabenschlüssel (Zugangs-
schlüssel) sowie eine persönliche Identifika-
tionsnummer (PIN). Zudem verschlüsselt der 
Generator die Listen auf Ebene des einzel-
nen Datensatzes und versieht den Zugangs-
schlüssel mit einer Hashfunktion.*) FFN 56-13

Verordnung zur Durchführung des Studierenden-Energiepreispauschalengesetzes 
(EPPSG-Durchführungsverordnung – EPPSG-DV)*)

Vom 15. Februar 2023
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(2) Die Ausbildungsstätten stellen der an-
spruchsberechtigten Person den jeweils die 
Person betreffenden Zugangsschlüssel auf 
einem sicheren Transportweg zur Verfügung, 
den die zuständige Stelle vorgibt. Die ver-
schlüsselten Listen der nach Abs. 1 Satz 3 
mit einer Hashfunktion versehenen Zugangs-
schlüssel werden im Einklang mit § 3 Abs. 2 
an die zuständige Stelle übergeben.

§ 6 

Antragstellung

Die antragstellenden Personen stellen 
ihren Antrag nach § 2 Abs. 2 des Studieren-
den-Energiepreispauschalengesetzes nach 
Erhalt des Zugangsschlüssels über das In-
ternet-Portal „Einmalzahlung200.de“. Eine 
Antragstellung auf anderem Wege ist ausge-
schlossen.

§ 7

Identifizierung über das Nutzerkonto
(1) Bevor die antragstellenden Personen 

ihren Antrag stellen können, erfolgt über das 
Nutzerkonto Bund „bund.ID“ entweder mit 
dem sicheren Verfahren nach § 87a Abs. 6 
Satz 1 der Abgabenordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 3866, 2003 I S. 61), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 20. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2730), (sogenanntes Elster-Zer-
tifikat) oder dem elektronischen Identitäts-
nachweis nach § 18 des Personalausweisge-
setzes vom 18. Juni 2009 (BGBl. I S. 1346), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. Juli 
2021 (BGBl. I S. 2281), nach § 12 des eID-
Karte-Gesetzes vom 21. Juni 2019 (BGBl. I 
S. 846), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
5. Juli 2021 (BGBl. I S. 2281), oder nach § 78 
Abs. 5 des Aufenthaltsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. Februar 
2008 (BGBl. I S. 162), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 21. Dezember 2022 (BGBl. I  
S. 2817), (sogenannte eID-Funktion) die 
Identifizierung.

(2) Wenn die in Art. 6 Abs. 1 der Verord-
nung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 
über elektronische Identifizierung und Ver-
trauensdienste für elektronische Transaktio-
nen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 1999/93/EG (ABl. EU Nr. L 257  
S. 73, 2015 Nr. L 23 S. 19, 2016 Nr. L 155  
S. 44, 2022 Nr. L 333 S. 80) geregelten Be-
dingungen eingehalten werden, kann auch 
das Identifizierungsmittel eines anderen Mit-
gliedstaates genutzt werden.

§ 8 

Identifizierung mit Zugangsschlüssel und 
Identifikationsnummer

(1) Statt sich mit den in § 7 genannten 
Identifizierungsmitteln zu identifizieren, kann 
die antragstellende Person den Zugangs-
schlüssel gemeinsam mit der PIN nutzen.

(2) Die anspruchsberechtigte Person er-
hält die PIN von der zuständigen Stelle nach 
§ 1 oder der Ausbildungsstätte, bei der sie 
immatrikuliert oder zum Besuch angemeldet 
ist. Die Ausbildungsstätte oder die zustän-

dige Stelle nach § 1 darf die PIN nur her-
ausgeben, wenn die anspruchsberechtigte 
Person ihre Identität mittels eines amtlichen 
Lichtbildausweises oder auf andere geeigne-
te Weise nachgewiesen hat.

§ 9 

Antragskonto

(1) Nach erfolgreicher Identifizierung kann 
die antragstellende Person im Antragssystem 
des Internet-Portals nach § 6 Satz 1 ihren An-
trag stellen. Hierfür wird für die antragstellende 
Person automatisch ein Antragskonto einge-
richtet, in welchem der Antrag gespeichert wird.

(2) Die antragstellende Person kann im 
Antragskonto den aktuellen Bearbeitungs-
stand einsehen. Einen weiteren Antrag kann 
sie nicht stellen.

§ 10

Antragsinformationen

(1) Die antragstellende Person nach § 5 
Abs. 2 Satz 1 hat im Antrag folgende Informa-
tionen über sich mitzuteilen:

1.  Vor- und Familienname,

2.  Geburtsdatum und -ort,

3.  E-Mail-Adresse,

4.  Wohnsitz,

5.  Bundesland, in dem die Ausbildungsstätte 
belegen ist, welche den Zugangsschlüssel 
der antragstellenden Person ausgestellt hat,

6.  Matrikelnummer oder zugeteilte vergleich-
bare Kennnummer und

7.  Bankverbindung.

Soweit die in Satz 1 genannten Informatio-
nen bereits als Stammdaten im Nutzerkonto 
Bund „bund.ID“ hinterlegt sind, werden sie 
nach der Identifizierung gemäß § 7 automa-
tisch in das Antragssystem übernommen.

(2) Die antragstellende Person hat zu ver-
sichern, dass

1.  sie am 1. Dezember 2022 ihren Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt in der Bun-
desrepublik Deutschland hatte,

2.  sie am 1. Dezember 2022 an einer in § 1 
Abs. 1 bis 4 des Studierenden-Energie-
preispauschalengesetzes aufgeführten 
Ausbildungsstätten immatrikuliert oder 
zum Besuch angemeldet war, jedoch nicht 
im Status einer Gasthörerin oder eines 
Gasthörers,

3.  sie bislang keinen Antrag nach § 2 Abs. 2 
des Studierenden-Energiepreispauscha-
lengesetzes gestellt hat, 

4.  ihr bislang keine Energiepreispauschale 
nach dem Studierenden-Energiepreispau-
schalengesetz zu ihren Gunsten bewilligt 
oder ausgezahlt worden ist und

5.  die benannte E-Mail-Adresse für die Kom-
munikation im Verfahren einschließlich der 
Entscheidung über den Antrag benutzt 
werden darf.

(3) Damit der Antrag der zuständigen 
Stelle zugewiesen werden und ein Abgleich 
zwischen den Antragsinformationen und den 
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(8) Führt der an die Prüfung nach Abs. 3 
anschließende Abgleich nach Abs. 4 zu einem 
negativen Ergebnis, wird der Antrag abge-
lehnt. Die Bekanntgabe des Ablehnungsbe-
scheides erfolgt per E-Mail nach § 10 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3.

§ 12

Handlungsfähigkeit

Auch die antragstellenden Personen, die 
nach bürgerlichem Recht in der Geschäfts-
fähigkeit beschränkt sind, werden im Be-
willigungsverfahren als handlungsfähig an-
erkannt.

§ 13

Antragstellung durch Dritte

(1) Stellt für die antragsberechtigte Per-
son eine bevollmächtigte oder eine gesetz-
lich vertretungsberechtigte Person den An-
trag, hat sich diese nach § 7 zu identifizieren.

(2) Die bevollmächtigte oder die gesetz-
lich vertretungsberechtigte Person hat im 
Antragssystem anzugeben, für wen sie den 
Antrag stellt. Sie hat den Grund für die Ver-
tretungsberechtigung anzugeben.

§ 14

Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Die zuständigen Stellen dürfen die für 
die Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem Stu-
dierenden-Energiepreispauschalengesetz 
und dieser Verordnung erforderlichen perso-
nenbezogenen Daten verarbeiten.

(2) Die in § 1 Abs. 1 bis 4 des Studieren-
den-Energiepreispauschalengesetzes ge-
nannten Ausbildungsstätten dürfen die für 
die Erfüllung ihrer Aufgaben nach dieser Ver-
ordnung erforderlichen personenbezogenen 
Daten verarbeiten, soweit erforderlich auch 
zweckändernd. Die Ausbildungsstätten ha-
ben die Listen nach § 3 Abs. 1 nach Beendi-
gung der Bewilligungsverfahren, spätestens 
jedoch mit Ablauf des 31. Dezember 2023 zu 
löschen.

§ 15

Inkrafttreten und Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der 
Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 2024 außer Kraft.

Listen erfolgen kann, hat die antragstellende 
Person den Zugangsschlüssel einzugeben, 
der ihr nach § 5 Abs. 2 Satz 1 von ihrer Aus-
bildungsstätte zur Verfügung gestellt wurde.

§ 11

Verfahren

(1) Der Bescheid wird vollständig durch 
automatische Einrichtungen erlassen. Für 
das Verfahren nach Satz 1 gelten die Abs. 2 
bis 8.

(2) Der Antrag kann erst versendet wer-
den, wenn die Daten der Bankverbindung 
syntaktisch oder semantisch richtig sind und 
alle Pflichtangaben im Antragssystem getä-
tigt wurden.

(3) Nach Versendung des Antrags wird 
der Zugangsschlüssel verwendet, um im 
Fachverfahren nach § 4 Abs. 2 Satz 2 den 
verschlüsselten Datensatz zur antragstellen-
den Person in der Liste zu finden, den die 
zuständige Stelle gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 
hochgeladen hat. Ist ein passender Daten-
satz auffindbar, wird dieser mit dem von der 
antragstellenden Person eingegebenen Zu-
gangsschlüssel entschlüsselt und werden die 
persönlichen Daten aus dem entschlüsselten 
Datensatz mit den Angaben im Antrag abge-
glichen.

(4) Um eine mehrfache Auszahlung zu 
verhindern, wird der Antrag automatisch mit 
allen bereits eingereichten Anträgen abgegli-
chen und geprüft, ob eine Auszahlung an die 
antragstellende Person bereits erfolgte.

(5) Besteht der Antrag die Prüfung nach 
den Abs. 3 und 4, wird er bewilligt. Die Be-
kanntgabe des Bewilligungsbescheids erfolgt 
per E-Mail nach § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3. Der 
Bewilligungsbescheid muss nicht begründet 
werden.

(6) Nach Bewilligung des Antrags wird der 
Zugangsschlüssel der anspruchsberechtig-
ten Person entwertet.

(7) Ist der eingegebene Zugangsschlüs-
sel nicht richtig oder bereits entwertet, ist der 
Datensatz bei der Prüfung nach Abs. 3 Satz 1 
nicht auffindbar oder führt der Abgleich nach 
Abs. 3 Satz 2 zu einem negativen Ergebnis, 
erfolgt noch keine Bewilligung oder Auszah-
lung. Die antragstellende Person wird auto-
matisch hierauf hingewiesen. Ihr bleibt die 
Möglichkeit, den Antrag anzupassen.

Wiesbaden, den 15. Februar 2023

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t 

R h e i n

D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n 
f ü r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t

D o r n - R a n c k e
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Aufgrund des § 50 Abs. 1 des Landtags-
wahlgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Mai 2022 (GVBl. S. 330) 
verordnet der Minister des Innern und für 
Sport:

Artikel 1

Die Landeswahlordnung in der Fassung 
vom 26. Februar 1998 (GVBl. I S. 101, 167), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom  
25. Mai 2020 (GVBl. S. 367), wird wie folgt 
geändert:

1.  In § 5 Abs. 6 Satz 4 wird die Angabe  
„Satz 5“ durch „Satz 4“ ersetzt.

2.  In § 10 Abs. 5 werden die Worte „von  
Beginn der Einsichtsfrist ab“ durch „ab  
Beginn der Einsichtsfrist“ ersetzt.

3.  In § 28 Abs. 3 Nr. 4 wird die Angabe  
„Abs. 6“ durch „Abs. 7“ ersetzt.

4.  In § 29 Abs. 3 Satz 1 wird das Wort „Mög-
lichkeiten“ durch „Bestimmungen“ ersetzt.

5.  In § 33 Abs. 3 Nr. 3 wird die Angabe  
„Abs. 6“ durch „Abs. 7“ ersetzt.

6.  In § 36 Satz 1 wird die Angabe „§ 29 Abs. 2“ 
durch „§ 27 Abs. 2“ ersetzt.

7.  § 66 Abs. 8 wird wie folgt gefasst:

„Der Kreiswahlleiter übersendet dem Lan-
deswahlleiter auf schnellstem Wege eine 
Ausfertigung der Niederschrift des Kreis-
wahlausschusses und der dazugehören-
den Zusammenstellung. Die genannten 
Unterlagen sind zusätzlich dem Landes-
wahlleiter und dem Hessischen Statisti-
schen Landesamt in elektronischer Form 
zu übermitteln. Der Landeswahlleiter kann 
Anordnungen zur Art und Weise der Über-
mittlung treffen.“

8.  In § 71 Abs. 2 wird die Angabe „§ 22 Abs. 2 
bis 6“ durch „§ 22 Abs. 2, 3 und 5 bis 7“ 
ersetzt.

9.  § 76a wird aufgehoben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der 
Verkündung in Kraft.

*) Ändert FFN 16-23

Zweite Verordnung zur Änderung der Landeswahlordnung*)

Vom 31. Januar 2023

Wiesbaden, den 31. Januar 2023

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  
d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t 

B e u t h
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